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Die fachliche Befähigung kann auf verschiedenen Wegen erworben werden. Die folgende Abbildung 

stellt die Anforderungen im Überblick dar: 

E R W E R B  D E R  FA C H L I C H E N  B E F Ä H I G U N G  

FACHLICHE BEFÄHIGUNG NACHGEWIESEN 

Außerhalb der FA-Weiterbildung (§§ 5–7) 

18-monatige ständige klinische/
praktische Tätigkeit im jeweiligen

Fachgebiet (§ 5) 

Computergestützte 
Fortbildung (§ 7) 

Kurssystem (§ 6) 

Grundkurs 

Aufbaukurs 

Abschlusskurs, Theorie 

Abschlusskurs, Praxis 

Ggf. verringerte 
Untersuchungszahlen gemäß 

Anlage I Spalte 4 

Ggf. zusätzliche klinische Tätigkeit, 
wenn anderes Fachgebiet 

Untersuchungszahlen 
gemäß Anlage I Spalte 4 

Obligatorisches Kolloquium 

Untersuchungszahlen 
gemäß Anlage I Spalte 3 

Innerhalb der 
FA-Weiterbildung (§ 4) 

NeinJa 

Kolloquium 

Ja 

Nein 

Nachweis der 
Qualifikation in anderen 

Anwendungsbe-
reichen? 

Begründete 
Zweifel? 

Information für Ärzte, die eine Genehmigung beantragen 


